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I n den vergangenen Jahren nahm das Angebot 
an Pflegeplätzen bereits so deutlich zu, dass 
übergangsweise regionale Überkapazitäten 

entstanden sind. Dennoch wird gegenüber 2010 bis 
zum Jahr 2020 ein zusätzlicher Bedarf von rund 

150 000, bis zum Jahr 2030 von rund 310 000 neuen 
Pflegeplätzen prognostiziert. Bis zum Jahr 2020 ist 
mit einem Investitionsbedarf von 25 bis 30 Milliar-
den Euro in die stationäre Versorgung zu rechnen.

Initiativen im ordnungspolitischen Rahmen zur 
Reduzierung der Heimquote sowie zur Verstär-
kung des Wettbewerbs schränken jedoch die Pla-
nungssicherheit für Betreiber von Pflegeeinrich-
tungen ein. Hinzu kommen brandschutztechnische 
Auflagen, verschärfende Vorgaben der Länder zur 
Einbettzimmer-Quote und Barrierefreiheit sowie 
zunehmende Engpässe bei qualifiziertem Pflege-
personal. Einzelne Bundesländer erhöhen die 
Mindestanforderungen in Bezug auf die Einbett-

zimmer-Quoten. So fordern Nordrhein-Westfalen 
80 Prozent und Baden-Württemberg sogar 100 
Prozent, während in Bayern momentan 85 Pro-
zent in der Diskussion sind. Die gegenwärtigen 
Rahmenbedingungen der Investitionsfinanzierung 
sind jedoch als unzureichend anzusehen. 

Von den Investitionskosten ausgenommen sind 
grundsätzlich die Kosten des Grundstücks, des 
Grundstückserwerbs, der Grundstückserschlie-
ßung sowie ihrer Finanzierung. Weitere Störfak-
toren in der Kalkulation liegen in nicht refinanzie-
rungsfähigen Anlaufverlusten bei Inbetriebnahme 
oder Belegungsrückgängen in der Umbauphase, 
für die das Risiko allein der Betreiber trägt oder 
in der Gesamtkalkulation zu berücksichtigenden 
Abrisskosten.

Die praktische Erfahrung zeigt, dass die in zahl-
reichen Landesgesetzen zur Kalkulation von Inve-
stitionskostenentgelten zugrunde gelegte Nut-
zungsdauer von 50 Jahren realitätsfern ist. Hierbei 
ist problematisch, dass ein Ansatz einer 50-jäh-
rigen Nutzungsdauer in der Bilanzierung regelmä-
ßig zu einer Überbewertung der Immobilien führt. 
Wird in der Bilanzierung eine kürzere Nutzungs-
dauer angesetzt, führt dies zwar zu einer zutref-
fenden Bilanzierung, jedoch öffnet sich in der Er-
tragslage eine Schere zwischen zufließenden Er-
trägen und der Belastung aus der Abschreibung.

Einrichtungen, die in den zurückliegenden 20 bis 
30 Jahren neu gebaut wurden, sind häufig bereits 
sanierungsbedürftig oder müssen an die heute 
geltenden Standards wie Ein-Bettzimmerquote, 
Hygiene, Brandschutz oder Barrierefreiheit ange-
passt werden, um die Wettbewerbsfähigkeit si-
cherzustellen oder gesetzliche Vorgaben zu erfül-
len. Da die bisherigen Abschreibungssätze nicht 
ausreichend waren und die Einrichtungen häufig 
keine ausreichenden Rücklagen aus der Instand-
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haltungspauschale angesammelt haben, fehlen Ei-
genmittel, um den entstehenden Finanzierungsbe-
darf zu decken. 

Viele Einrichtungen, die Mitte der 90er Jahre 
unter Beachtung der damals geltenden landes-
rechtlichen Vorgaben eines 50-prozentigen Ein-
zelzimmeranteils errichtet wurden, sind zudem oft 
noch hoch belastet mit Landesförder- und Kapi-
talmarktdarlehen. 

Eine Realisierung von Neubau- oder Moderni-
sierungsmaßnahmen im Eigentümermodell ist bei 
einer auf eine 50-jährige Nutzungsdauer ausge-
richteten Refinanzierung nur bedingt möglich. 
Insbesondere Modernisierungsmaßnahmen zur 
Erfüllung der Einbettzimmerquote sind – u. a. in 
NRW – nur darstellbar, wenn der Träger in der 
Lage ist, einen Eigenmittelanteil von 35 bis 40 
Prozent der Bau- und Einrichtungskosten aufzu-
bringen. Zur Refinanzierung der Tilgungslei-
stungen steht lediglich der Mittelzufluss aus der 
zweiprozentigen Abschreibung im Investitionsko-
stenentgelt zur Verfügung, so dass die Hausbanken 
in der Regel eine 60 bis 65 Prozent hinausgehende 
Fremdfinanzierungsquote ablehnen.

Während sich die Vorgaben im ordnungspoli-
tischen Rahmen wie Brandschutz, Barrierefreiheit 

oder die Energieeinsparverordnung zunehmend 
kostentreibend auf die Investitions- und Betriebs-
kosten auswirken, versuchen Sozialhilfeträger für 
den Fall, dass sie als subsidiärer Kostenträger he-
rangezogen werden, ihre Ausgaben zu minimieren 
und Leistungsempfänger im  günstigeren Zwei-
bettzimmer unterzubringen. Die Stadt Duisburg 
hat als Sozialhilfeträger beispielsweise einen so-
genannten Mehrkostenvorbehalt und eine Decke-
lung für die Kostenübernahme eingeführt. Ober-
halb von vorgegebenen Kostenobergrenzen erteilt 
die Stadt Duisburg derzeit keine Kostenzusagen 
zur Übernahme der Pflegekosten mehr.

Infolgedessen bestehen große Unsicherheiten, 
wie zusätzliche Gebäudekapazitäten und notwen-
dige Nutzungsänderungen von Immobilien sowie 
deren Betriebskosten zukünftig finanziert werden. 
Gleichzeitig zieht sich der Staat in weiten Teilen 
im Gesundheits- und Sozialwesen aus der Investi-
tionsfinanzierung zurück. Die Träger solcher Ein-
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Investitionsentscheidungen sollten  
systematisch aus einer Markt- und  
Umfeldanalyse abgeleitet werden. 
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Kurzdarstellung in Form eines Unter-źź

nehmensporträts und dessen Historie.

Darstellung der unternehmerischen źź

Erfahrungen der Geschäftsführung und 
deren Know-how im jeweiligen 
Geschäftsfeld.

Beschreibung der Investitionsvorhaben źź

und übergreifende Beschreibung der 
Investitionsabsichten.

Jahresabschlüsse der letzten Jahre, źź

aktuelle BWA des/der Unternehmen.

Aktueller Lagebericht, u. a. mit der źź

Darstellung der aktuellen Ertrags- und 
Vermögensverhältnisse.

Unternehmensplanung und Ertragsvor-źź

schau für die kommenden Jahre 
(mindestens fünf Jahre, eher länger) 
sowie ggf. Berechnung der Ertragsrendi-

te unter Einbeziehung des Kapitaldiens-
tes für eine Investitionsfinanzierung.

Beschreibung der Unternehmensstrate-źź

gie sowie der Wettbewerbsvorteile der 
einzelnen Geschäftsfelder (USP), der 
Angebotsphilosophie und der Vermark-
tungsperspektiven unter Berücksichti-
gung der Marktverhältnisse.

weitere wesentliche Anforderungen der kapitalgeber
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richtungen sehen sich vor enorme Herausforde-
rungen gestellt. Damit die Gesundheitswirtschaft 
tatsächlich zu einem Wachstumsmotor werden 
kann, müssen Engpässe in der Finanzierung der 
Betriebs- und Investitionskosten durch Reformen 
der Landesgesetze bzw. der Kranken- und Pflege-
versicherung beseitigt werden.

Die demografische Entwicklung eröffnet dem 
Pflegemarkt Wachstumschancen. Der Markt für 
Seniorenimmobilien ist zwar ein Wachstums-
markt, aber noch lange kein Selbstläufer.

Durch die Umstellung von der Objekt- auf die 
Subjektfinanzierung und eine nachschüssige Fi-
nanzierung über Entgelte hat ein vollständiger 
Risikotransfer in Bezug auf Betriebsrisiko, Finan-
zierungskosten, Tilgung und Substanzerhalt statt-
gefunden. Fehlende Eigenmittel müssen durch 
Kredite oder alternative Finanzierungsmodelle 
wie „Sale-and-lease-back“ oder „Betreiber-Inve-
stor-Modell“ kompensiert werden.

Die wachsende Bedeutung der Kreditfinanzie-
rung stellt bei sinkenden Gewinnmargen und zu-
nehmendem Wettbewerb eine Herausforderung 
für eine Vielzahl von Einrichtungen im Gesund-
heits- und Sozialwesen dar. 

Einrichtungen müssen sich zur Kapitalaufnahme 
auf die Anforderungen des Kredit- und Kapital-
marktes einstellen. Die Wirtschaftlichkeit von 
Pflegeimmobilien hängt sehr stark davon ab, dass 
die bei der Kalkulation der Pflegesätze bzw. Inve-
stitionskostenentgelten zugrundeliegende Ausla-
stung von 98 bzw. 95 Prozent erreicht werden 
kann. Insofern müssen Investitionsentscheidungen 
systematisch aus einer Markt- und Umfeldanalyse 
abgeleitet werden. Die Markt- und Umfeldanaly-
se bildet eine wesentliche Grundlage für eine qua-
lifizierte Einschätzung der zukünftigen Belegungs-
situation.

Die Erfahrung zeigt, dass häufig unplanmäßige 
Überschreitungen des refinanzierungsfähigen In-
vestitionskostenrahmens einen kostendeckenden 
Betrieb in Frage stellen. Vereinzelt übersteigen 
unplanmäßige Baukostenüberschreitungen die fi-
nanziellen Spielräume des Trägers, so dass dies im 
Extremfall die Zahlungsfähigkeit gefährden kann. 
Um eine erfolgreiche Investition zu realisieren, 
die Einhaltung der Baukosten, der Termine und 
der erforderlichen Qualität sicherzustellen, ist ein 
enges Baukostencontrolling erforderlich, dass ggf. 
über einen externen Projektsteuerer sicherzustel-
len ist. Zusätzlich werden die Leistungserbringer 
durch mehr Transparenz und die verstärkte Nut-
zung des Wettbewerbs gezwungen sein, die Effizi-
enz der Leistungserbringung und damit die Ren-
tabilität weiter zu steigern. 

Zur Sicherung der Überlebens- und Investiti-
onsfähigkeit ist es daher auch für gemeinnützige 
Einrichtungen erforderlich, bei nachhaltig wettbe-
werbsfähiger Unternehmensgröße Reserven der 
Innenfinanzierungskraft auszuschöpfen oder Sy-
nergiepotenziale über Verbundlösungen zu heben. 
Kostenstrukturen sind zeitnah an eine veränderte 
Geschäftslage anzupassen. Restrukturierung und 
Wachstum dürfen sich nicht ausschließen, sondern 
müssen simultan verfolgt werden.

Chancen und Risiken der Veränderungen im 
ordnungspolitischen Rahmen sind im Prozess des 
Risikomanagements systematisch zu analysieren 
und zu bewerten. Die Unternehmensführung ist 
marktorientiert zu gestalten, so dass Marktchan-
cen wahrgenommen und neue Geschäftsfelder 
erschlossen werden können.

Professionelles Management ist weiterzuentwi-
ckeln und im Hinblick auf die zunehmende Ver-
netzung um das Thema Kooperationsmanagement 
zu erweitern. Es gilt, die „richtigen Partner“ zu 
identifizieren, „Win-win-Modelle“ zu entwickeln 
und betriebswirtschaftlich zu bewerten. Die inter-
nen Prozesse sollten so ausgerichtet werden, dass 
für Leistungsempfänger differenzierbare Qualität 
wahrnehmbar ist. Zudem sind im Wettbewerb ab-
grenzbare Markenprofile herauszustellen.� ¬

Mehr zum Thema

 Infos: www.curacon.de

Jan Grabow ist Wirtschaftsprüfer, Steuer-
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